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Sehr geehrte Damen und Herren,

Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/in (GKPH), was ist das eigentlich? Welche Aufgaben können übertragen und was kann überhaupt insgesamt erwartet werden? 

Im Allgemeinen richtet sich die Ausbildung an all diejenigen, die Lust im Umgang mit Menschen haben und sich für medizinisch-pflegerische Tätigkeiten interessieren, jedoch (noch) nicht die Eingangsvoraussetzungen für die dreijährige Ausbildung mitbringen. 
Die Ausbildung erstreckt sich über einen Zeitraum von zwei Jahren. Bei individueller Eignung ist es möglich nach Abschluss der GKPH-Ausbildung in die dreijährige Ausbildung als Pflegefachkraft zu wechseln. Die Unterscheidung der beiden Ausbildungen zeigt sich im Besonderen dadurch, dass die GKPH-Auszubildenden lediglich selbstständig in sicheren pflegerischen Situationen unter Planungsverantwortung von dreijährig ausgebildeten Pflegenden, agieren können sollen. Eine differenzierte Auflistung von möglichen Aufgaben und Zielen, können den folgenden Seiten entnommen werden. Eine weitere Unterscheidung stellt der generalistische Gedanken der Ausbildung dar, im Sinne eines Einschlusses von Anteilen der Gesundheits-und Krankenpflege sowie der Altenpflege.
Wenn Sie weitere Fragen zur Ausbildung im Allgemeinen oder über Belange des bei Ihnen eingesetzten Schülers oder Schülerin haben, melden sich gerne bei mir. 
Ich freue mich auf eine gute gemeinsame Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Grüßen

Jörg Rahmann

Dipl. Berufspädagoge Pflege- und Arbeitswissenschaft
Bremer Zentrum für Pflegebildung GgmbH
St.-Pauli-Deich 25
28199 Bremen
Tel.: 0421 5599 823
Fax: 0421 5599 445
E-Mail: joerg.rahmann@bremer-krankenpflegeschule.de
Aufgaben eines/r Gesundheits- und 

Krankenpflegehelfers/in mit generalistischer Ausrichtung 

Aufgaben eines/r Gesundheits- und Krankenpflegehelfers/in mit generalistischer Ausrichtung (GKPH gA) im Rahmen der allgemeinen Pflege:

· Unterstützung bei der Körperpflege bei pflegebedürftigen Menschen aller Altersstufen (auch bei Säuglingen),

· Unterstützung in der Mobilität (u.a. Transfers, Lagerungen, Anwendung kinästhetischer Grundprinzipien, Mobilisation nach Hüft-TEP),

· Unterstützung beim Essen und Trinken (u.a. Ermittlung des BMI, Maßnahmen bei Kachexie, Adipositas, Dehydratation),

· Unterstützung bei der Ausscheidung (u.a. Kontinenzförderung, Inkontinenz-versorgung, Umgang mit ableitenden Systemen, Erbrechen, Durchfall, Obstipation),

· Durchführung prophylaktischer Pflegemaßnahmen,

· prä- und postoperative Pflege, 

· spezielles Hygienehandeln im klinischen Alltag (u.a. Versorgung eines infektiös      erkrankten Patienten im Isolationszimmer).

· Krankenbeobachtung und Dokumentation (Informationssammlung, Durchführung einfacher Biografie- und Erstgespräche),

Aufgaben eines/r Gesundheits- und Krankenpflegehelfers/in mit generalistischer   Ausrichtung im Rahmen spezieller, ärztlich angeordneter diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen unter der Steuerungsverantwortung einer Pflegefachkraft:

· An- und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen, 
· Anlegen von Kompressionsverbänden,
· Durchführung der Vitalzeichenkontrolle (RR, Puls, Temperatur, Bewusstseinslage, Atmung) und angemessene Reaktion auf Abweichungen und lebensbedrohliche     Situationen (Einleitung von Notfallmaßnahmen),
· Richten von ärztlich verordneten Medikamenten und Medikamentengabe,
· Richten und Verabreichen von subkutanen Insulininjektionen und subkutanen          Injektionen von blutgerinnungshemmenden Arzneimitteln, einschließlich Blutentnahme aus der Kapillare zur Bestimmung des Blutzuckerspiegels,
· Versorgung bei PEG (u.a. Durchführung von Sondenernährung),
· Versorgen eines suprapubischen Katheters,
· Verbandwechsel bei aseptischen und septischen Wunden,
· Einreibungen (z.B. ASE), 
· Wickel und Auflagen,
· einfache Wärme- und Lichtanwendungen.
Bedarfsentsprechende Aufgabenbereiche eines/r Gesundheits- und 

Krankenpflegehelfers/in mit generalistischer Ausrichtung:

1.) Umgang mit Altersverwirrtheit und Demenz (Kommunikation, Orientierungshilfen, tagesstrukturierende Angebote, musisch-kulturelle Angebote, Umgang mit herausforderndem Verhalten).

2.) Unterstützung bei der Versorgung von Menschen mit bleibenden Symptomen nach Hirninfarkt (Anwendung von Grundlagen des Bobath-Konzeptes im Bereich der Körperpflege, Mobilisation und Transfer).

3.) Pflegerische Unterstützung von sterbenden Menschen und ihren Bezugspersonen (Ganzkörperwaschung, Mundpflege, Versorgung Sterbender, Schmerzassessment, Umgang mit Trauer und Nutzung des palliativen Netzwerks).

4.) Unterstützung verschiedener Patientengruppen in häuslicher Pflege:

· Hauswirtschaftlicher Schwerpunkt: Unterstützung beim Einkaufen, Vor- und Zubereiten von Mahlzeiten, Raum- und Wäschepflege nach hygienischen, ökologischen und ökonomischen Prinzipien, Versorgung von Haustieren,

· Pflege von Kindern im familiären Netzwerk: Unterstützung beim An- und Auskleiden (auch Säuglinge), Pflege bei Fieber, Erkennen von altersuntypischem Verhalten und Entwicklungen von Kindern, Erkennen und Umgang mit Anzeichen von Gewalteinwirkungen bei Kindern.

5.) Umgang mit besonders problemhaltigen Pflegesituationen im Zusammenhang mit Ekelgefühlen, Abneigungen, Schamgefühl, körperlicher Nähe, Sexualität, herausforderndem Verhalten, Gewalt und Gewaltphantasien, Phänomenen von Einsamkeit und Verwahrlosung, Macht und Machtphantasien, Leid.

Ausbildungsziele und Anforderungen an Auszubildende in der Gesundheits- und Krankenpflegehilfe mit generalistischer Ausrichtung

Ausbildungsziel

(1) Die Ausbildung in der generalistisch ausgerichteten Gesundheits- und Krankenpflegehilfe soll die Kompetenzen vermitteln, die erforderlich sind, um Gesundheits-

und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger, Altenpflegerinnen

und Altenpfleger sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger bei der Pflege, Versorgung und Betreuung

von pflegebedürftigen Menschen selbstständig zu unterstützen und zu assistieren.

Dabei liegt die Steuerungsverantwortung bei der zuständigen Gesundheits- und

Krankenpflegerin, dem zuständigen Gesundheits- und Krankenpfleger, der zuständigen Altenpflegerin, dem zuständigen Altenpfleger, der zuständigen Gesundheits- und

Kinderkrankenpflegerin oder dem zuständigen Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und die Durchführungsverantwortung jeweils bei der generalistisch ausgerichteten Gesundheits- und Krankenpflegehelferin oder dem generalistisch ausgerichteten Gesundheits- und Krankenpflegehelfer.

(2) Die Ausbildung soll auf die Pflege von Menschen in allen Altersstufen und verschiedenen Lebensphasen in unterschiedlichen ambulanten und stationären Einsatzgebieten vorbereiten. Sie soll zur Zusammenarbeit mit den in den jeweiligen Einsatzgebieten vertretenen Berufsgruppen befähigen. Insbesondere soll die Ausbildung

dazu befähigen, in folgenden Aufgabengebieten selbstständig unterstützend und

assistierend tätig zu sein:

1. Unterstützung und Förderung der Selbstständigkeit der zu Pflegenden in der

alltäglichen Lebensgestaltung unter Berücksichtigung der Biografie, Kultur und

Religion. Hierunter fallen insbesondere

a) die allgemeine Pflege, insbesondere Aufgaben der Unterstützung in der

Mobilität, Körperpflege, Ernährung und Ausscheidung vor dem Hintergrund

der individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten der zu Pflegenden,

b) die soziale und psychische Unterstützung und Begleitung der zu Pflegenden

und

c) Tätigkeiten der hauswirtschaftlichen Versorgung,

2. spezielle, ärztlich angeordnete diagnostische und therapeutische Maßnahmen

im Rahmen der selbstständigen Unterstützung und Assistenz der Gesundheits-

und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger, Altenpflegerinnen

und Altenpfleger oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger einschließlich Maßnahmen

der Beobachtung des Pflege- und Gesundheitszustandes,

3. Umsetzung von geplanten Pflegemaßnahmen, Dokumentation der eigenen

Tätigkeiten und des Pflegeverlaufs sowie Erhebung und Aktualisierung von

Daten für die weitere Pflegeprozessplanung.

Über die in Nummer 1 bis 3 genannten Aufgaben der Unterstützung und Assistenz

hinaus soll die Ausbildung auf das eigenständige Erkennen von Notfallsituationen

und das angemessene Handeln vorbereiten.

(Aus dem Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen 2013 Verkündet am 13. September 2013 Nr. 72

Bremisches Gesetz über die generalistisch ausgerichtete Gesundheits- und Krankenpflegehilfe vom 3. September 2013; Abschnitt 2, Ausbildung § 3)
Anforderungen an pflegerische Tätigkeiten eines Absolventen der Gesundheits- und Krankenpflegehilfe mit generalistischer Ausrichtung

· Aktivierende Grundpflege,

· Durchführung von Prophylaxen,

· Unterstützung von pflegebedürftigen Menschen bei der Lebensgestaltung im Alltag unter Beachtung der Lebensgeschichte, der Kultur und der Religion (spielt eine besondere Rolle in der stationären Langzeitpflege),

· Abweichend von der geplanten Pflege auf Notfallsituationen angemessen reagieren,

· Dokumentation

· Spezielle, ärztlich angeordnete diagnostische und therapeutische Maßnahmen im Rahmen der selbständigen Unterstützung und Assistenz der Pflegefachkräfte. Beispiele: s.c. Injektionen, Vitalzeichenmessungen, BZ – Kontrollen, Verbandwechsel, Inhalationen, Einreibungen, Medikamentengabe, An- und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen
(aus dem Leitfaden zum Ablauf der praktischen Prüfung bei den Auszubildenden in der Gesundheits- und Krankenpflegehilfe mit generalistischer Ausrichtung; Bremen, 13. 01. 2014)
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